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RS OGH 1995/10/10 4Ob52/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1995

Norm

ABGB §861

GmbHG §76

Rechtssatz

Ein Vertrag über das Ausscheiden eines Gesellschafter-Geschäftsführers aus einer Gesellschaft mit beschränkter

Haftung kommt wie jeder andere Vertrag erst durch die Einigung über den Vertragsinhalt und die ausdrückliche oder

stillschweigende Erklärung des Abschlußwillens zustande.
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